Anhang D  der  Milchhygieneverordnung 1993


In der folgenden Übersicht haben wir den Originaltext der Verordnung (linke Spalte) mit Vorschlägen zur praktischen Umsetzung seitens der Lebensmittelaufsichtsorgane (rechte Spalte) zusammengefaßt. (Anmerkung v. Legner: die untenstehenden Vorschläge gelten für Tirol)


Räume müssen ausreichend von Stallungen sowie Dunglagerplätzen und Toilettenanlagen getrennt sein; der Zugang zu den Räumen muß so beschaffen sein, daß die Einschlep�pung von Schmutz möglichst hingehalten wird.�
Räume, die den Zugang über den Schmutzbe�reich haben (zB. Stall oder Freigelände) müs�sen einen Vorraum besitzen, der als Schmutz�schleuse dient (Wechseln der Bekleidung, Schuhe, usw.)�
�
Räume müssen mindestens über folgendes verfügen:


1.	ausreichend große Arbeitsbereiche, die die Durchführung der einzelnen Arbeits�gänge unter hygienisch einwandfreien Bedingungen ermöglichen.�



Arbeitsflächen so groß wählen, daß sauberes Arbeiten möglich ist (keine Produkte oder Ge�räte am Boden)�
�
Diese Arbeitsbereiche sind so anzuordnen, daß eine Kontamination der Ausgangspro�dukte und der Erzeugnisse ausgeschlossen wird.�
-	in eine Richtung produzieren


-	Trennung in Schmutz- und Sauberbereich


-	eigener Raum für Reinigung 


Ausnahme: strikte zeitliche Trennung von Produktion und Reinigung!!�
�
Die Herstellung von Erzeugnissen auf Milchbasis, die für die anderen Erzeugnisse die Gefahr der Kontamination mit sich bringen kann, muß in einem abgetrennten Arbeitsbereich durchgeführt werden;�
-	mehrere Produkte erfordern mehrere Räume


Ausnahme: zeitliche Trennung der Produktion bei entsprechender Reinigung und Desinfektion zwischen den Arbeitsgängen bzw. ausreichend abgetrennte Arbeitsbereiche�
�
2.	in den Bereichen, in denen die Ausgangs�produkte behandelt, zubereitet und ver�arbeitet und die Erzeugnisse hergestellt werden:�
�
�
a)	Fußböden aus leicht zu reinigendem und erforderlichenfalls zu desinfizierendem Material; 


Holzböden im Einzelfall�
-	Fliesen oder Epoxiharz-Böden 


-	Bei Neubau: Abfluß und Hohlkehle empfoh�len


-	Andere Böden nur, solange sie in einwand�freiem Zustand sind (Betonboden mit An�strich, Linoleum)�
�
b)	Wände mit leicht zu reinigender Oberflä�che, die mit einem hellen Belag oder An�strich versehen sind;�
-	abwaschbare helle Beläge nur wenn sie un�beschädigt und leicht zu reinigen sind!


-	Fliesen�
�
c)	eine zu reinigende Decke, die so gestaltet ist, daß ein Ablösen von Materialteilchen auf ein Minimum beschränkt ist;�
-	glatte gekalkte Decke ausreichend


-	Holzdecke zulässig, wenn einwandfrei (kein Schimmel)�
�
d)	Türen müssen reinigbar sein;�
-	Beschichtete Türen


-	Brandschutztüren


-	Holztüren nur, wenn glatte, riß- und fugen�freie Oberfläche und einwandfreie Oberflä�che und einwandfreier Lackanstrich�
�
e)	ausreichende Be- und Entlüftung;�
-	im Normalfall Fenster ausreichend (Insektenschutz!)


Problem in Kellerräumen!�
�
f)	ausreichende natürliche und künstliche Beleuchtung;�
-	Schattenbildung vermeiden 


-	Berstschutz�
�
g)	eine ausreichende Anzahl von Vorrich�tungen mit fließendem kaltem und hei�ßem bzw. auf eine entsprechende Tempe�ratur vorgemischtem Wasser zur Reini�gung und Desinfektion der Hände. Es müssen Reinigungs- und Desinfektions�mittel sowie hygienische Mittel zum Hän�detrocknen vorhanden sein;�
Bei Neukauf wird ein berührungsloses Wasch�becken empfohlen


-	desinfizierende Seife in einem Spender


-	Papierhandtücher�
�
8.	Vorkehrungen für die hygienische Beför�derung und den Schutz von nicht ver�packten oder umhüllten Ausgangspro�dukten und Erzeugnissen;�
-	Wannen


-	Wägen usw. (kein Holz)�
�
geeignete Vorrichtungen zum Schutz vor Tiere;�
-	Fliegengitter


-	Türschließer


-	dichtschließende Türen


-	keine Maueröffnungen und Durchbrüche�
�
3.	Vorrichtungen und Arbeitsgeräte, welche unmittelbar mit den Ausgangsprodukten und Erzeugnissen in Berührung kommen sollen, aus leicht zu reinigendem und er�forderlichenfalls zu desinfizierendem Ma�terial;�
-	kein Holz


-	Ausnahme: Butterfaß, Holzmodeln, Käse�formen für Hartkäse, wenn in folgendem Zustand: glatt, ohne Risse und Fugen, keine Absplitterungen


Mit Austausch ist zu rechnen!�
�
4.	geeignete Vorrichtungen (Behältnisse) für die Sammlung von Abfällen, die entspre�chend dem Produktionsablauf so bald als möglich aus den Träumen zu entfernen sind;�
zB. Auffangbehälter für Molke, verschließbarer Mülleimer, usw.�
�
5.	geeignete Vorrichtungen zur Reinigung und Desinfektion des Materials, der Ar�beitsgeräte, der Ausrüstung und der An�lagen;�
zB. Doppelwaschbecken für große Geräte, Niro- oder Kunststoffwannen entsprechend den zu reinigenden und zu desinfizierenden Geräten


Reinigung von Mehrwegbehältnissen


-	Sauberes Mehrweggeschirr ist Grundvoraus�setzung!! § 20 LMG


-	Entsprechende Geschirr- oder Gläserspül�maschinen mit 85°C Temperatur  gewähr�leisten eine thermische Desinfektion�
�
6.	ausreichende Versorgung mit in hygieni�scher Hinsicht geeignetem Wasser, das zumindest dem Abschnitt IV. A. und C. Kapitel „Trinkwasser - B1“ des ÖLMB, III. Auflage entspricht, für das Reinigen der Räume, Ausrüstungen und Gerät�schaften;�
bei Eigenversorgung Gutachten über die bakte�riologische Eignung�
�
7.	eine Vorrichtung (zB. Schrank) zur Lage�rung von Reinigungs- und Desinfekti�onsmitteln oder ähnlichen Stoffen sowie zur Lagerung von Reinigungs- und War�tungsgeräten und -mitteln.�
außerhalb der Produktionsräume 





wenn nicht möglich seperat in einem Schrank�
�
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